
 

Seite 1 von 14 
Kurzbedingungen Vereint Fassung Juni 2024 

 

 
 
 
Urkundliche Belehrung Obliegenheiten 
 

Andelsbuch, am Tag der Polizzenfertigung 
 
Liebes Mitglied, 
 
aus Gründen der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung verzichten wir auf die Zusendung der dem 
Vertrag zugrundeliegenden Bedingungen. Diese sind jederzeit über unsere Homepage 
www.vereint.versicherung/Service/Bedingungen/IPID‘s abrufbar. Selbstverständlich senden wir Ihnen 
die Bedingungen auf Wunsch zu, kontaktieren Sie uns gerne! 
 
Zur Wahrung Ihres Versicherungsschutzes sind bestimmte Obliegenheiten bzw. 
Sicherheitsvorschriften zu beachten. Uns ist wichtig, Sie auf diese Punkte hinzuweisen. Daher haben 
wir die Abschnitte aus den jeweiligen Bedingungen auf den nachfolgenden Seiten für Sie 
zusammengefasst. Es gelten ausschließlich jene Sicherheitsvorschriften und Obliegenheiten für die 
vereinbarten und auf der Polizze dokumentierten Versicherungssparten. 
 
Wir informieren Sie selbstverständlich auch über Ihr gesetzliches Rücktrittsrecht. Weiters finden Sie 
im Anhang weitere allgemeine Bestimmungen (Allgemeine Bedingungen für die 
Sachversicherung) und Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz (Vers.VG).  
 
Bei Fragen freuen wir uns über Ihren Anruf! 
 
Vereint Versicherung Assekuradeur GmbH 
6866 Andelsbuch, Hof 780 
 
 
 
Belehrungen über das Rücktrittsrecht, Fassung 1/2019 
 

1. Sie können von Ihrem Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in geschriebener 
Form (zB Brief, Fax, E-Mail) zurücktreten. 

2. Die Rücktrittsfrist beginnt mit der Verständigung vom Zustandekommen des Versicherungsvertrages (= Zusendung 
der Polizze bzw. Versicherungsschein), jedoch nicht, bevor Sie den Versicherungsschein und die 
Versicherungsbedingungen einschließlich der Bestimmungen über die Prämienfestsetzung oder Änderung und diese 
Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. 

3. Die Rücktrittserklärung ist zu richten an: 
Vereint Versicherung Assekuradeur GmbH 
Hof 780, 6866 Andelsbuch 
auch per E-Mail an office@vereint.versicherung  
Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die Rücktrittserklärung vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden. 
Die Erklärung ist auch wirksam, wenn sie in den Machtbereich Ihres Versicherungsvertreters gelangt. 

4. Mit dem Rücktritt enden ein allfällig bereits gewährter Versicherungsschutz und Ihre künftigen Verpflichtungen aus 
dem Versicherungsvertrag. Hat der Versicherer bereits Deckung gewährt, so gebührt ihm eine der Deckungsdauer 
entsprechende Prämie. Wenn Sie bereits Prämien an den Versicherer geleistet haben, die über diese Prämie 
hinausgehen, so hat sie Ihnen der Versicherer ohne Abzüge zurückzuzahlen. 

5. Ihr Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat, nachdem Sie den Versicherungsschein einschließlich dieser 
Belehrung über das Rücktrittsrecht erhalten haben. 

  

mailto:office@vereint.versicherung
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Auszug aus den Bedingungen für den Daheim & Sicher Eigenheim Premium- und Standardschutz 
 

5. Sicherheitsvorschriften 
 
Gesetzliche, behördliche und besonders vereinbarte Vorschriften sind einzuhalten. Die Verletzung der nachstehend vereinbarten 
Sicherheitsvorschriften führt zur Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Vers.VG. 
 

5.1. Feuerversicherung 
Die versicherten Sachen – insbesondere elektrische Leitungen sowie Schalt- und Verteilerschränke - sind in 
ordnungsgemäßem und bauvorschriftsmäßigem Zustand zu halten.  

 
5.2. Sturmschadenversicherung 
a. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die versicherten Sachen, insbesondere das Dachwerk, in ordnungsgemäßem 

und bauvorschriftsmäßigem Zustand zu halten. 

b. Insbesondere Sonstige Sachen nach Punkt 2.3. auf dem Versicherungsgrundstück sind fachmännisch bzw. nach 

Herstellerangaben aufzustellen und zu montieren (zB Solaranlagen, Carports, etc.). Bei Nichteinhaltung wird im 

Schadenfall ein Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

c. Bei drohenden Unwettern sind sämtliche Außentüren und Fenster zu schließen, Markisen bzw. Beschattungsanlagen 

einzufahren. Kippfenster und -türen gelten als geschlossen, wenn trotz Kippstellung keine erheblich höhere Gefahr 

insbesondere durch Sturm- und/oder Niederschlagseinwirkung entsteht. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein 

Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

 

5.3. Leitungswasserversicherung 
a. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die wasserführenden Anlagen, Armaturen und angeschlossenen 

Einrichtungen in ordnungsgemäßem und bauvorschriftsmäßigem Zustand zu halten. 

d. Leitungswasserführende Rohre außerhalb von Gebäuden müssen vorschriftsmäßig und frostsicher unter der 

Erdoberfläche verlegt sein oder während der Frostperiode (das ist der Zeitraum zwischen 1. November und 30. April) 

entleert werden. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

b. Werden Gebäude länger als 72 Stunden durchgehend von allen Personen verlassen, sind alle Wasserzuleitungen 

abzusperren und geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen. Eine fallweise Begehung der Gebäude genügt 

nicht.  

e. Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Obliegenheitsverletzung, wonach alle Wasserzuleitungen abzusperren 

sind, wenn geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden getroffen werden und eine nachweisliche, regelmäßige 

Begehung im Abstand von maximal jeweils 72 Stunden erfolgt. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein 

Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

Der Versicherer verzichtet weiters auf den Einwand der Obliegenheitsverletzung, wonach alle Wasserzuleitungen 

abzusperren sind, wenn geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden getroffen werden und ein aktiviertes, 

elektronisches Überwachungssystem der Wasserversorgungsanlage vorhanden ist, das Störungen umgehend an eine 

ständig besetzte Stelle/ständig erreichbare Person meldet. Voraussetzung für den Verzicht auf den Einwand der 

Obliegenheitsverletzung ist, dass auf einen gemeldeten Störfall nachweislich innerhalb von 12 Stunden im Sinne der 

Schadenabwendungsminderungspflicht nach § 62 Vers.VG reagiert wird. 

f. Während der Frostperiode (das ist der Zeitraum zwischen 1. November und 30. April) sind sämtliche wasserführenden 

Leitungen und Anlagen zu entleeren, sofern die Heizung nicht durchgehend in Betrieb gehalten wird. Die Zuleitungen 

zu wasserführenden Schutzeinrichtung (zB Wasseranschlüsse für die Feuerwehr) müssen nicht abgesperrt werden, es 

sind jedoch geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein 

Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

 

6. Obliegenheiten 
 

6.1. Allgemeines zu Obliegenheiten 
Die Verletzung der nachstehenden Obliegenheiten führt zur Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des 
§ 6 Versicherungsvertragsgesetz (VersVG) – im Fall einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des 
§ 62 VersVG.  

6.2. Instandhaltungspflicht etc. 
a. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die versicherten Sachen, insbesondere Wohngebäude und 

gebäudebezogene Anlagen nach Punkt 2.1, in ordnungsgemäßem und bauvorschriftsmäßigem Zustand zu halten. 
b. Außenanlagen, insbesondere Stützmauern, nach Punkt 2.3 auf dem Versicherungsgrundstück sind fachmännisch bzw. 

nach Herstellerangaben aufzustellen und zu montieren.  

6.3. Schadenminderungspflicht  
Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden 

- für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen, 
- dazu die Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten. 

Es gelten die Bestimmungen des § 62ff VersVG.  



 

Seite 3 von 14 
Kurzbedingungen Vereint Fassung Juni 2024 

 

6.4. Schadenmeldungspflicht 
Jeder Schaden (jedes Schadenereignis) ist unverzüglich dem Versicherer zu melden.  
Für Schäden bei Feuer nach Punkt 1.1.1.a, Explosion nach Punkt 1.1.1.d, böswilliger Beschädigung inkl. Graffiti nach 
Punkt 1.1.2.l, Anprall unbekannter Kraftfahrzeuge nach Punkt 1.1.2.k sowie bei Abhandenkommen von Sachen ist eine 
Anzeige bei der Sicherheitsbehörde - bei sonstiger Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe von § 6 VersVG - 
erforderlich.  
In dieser Anzeige sind insbesondere alle Tatbestandsmerkmale und abhandengekommenen Sachen anzugeben.  
Auf Verlangen ist ein Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen mit Wertangabe dem Versicherer zu übermitteln. 

6.5. Schadenaufklärungspflicht 
a. Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 
b. Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und auf Verlangen sind dem Versicherer entsprechende 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 
c. Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein beglaubigter Grundbuchsauszug nach dem Stand vom 

Tag des Schadenereignisses vorzulegen. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer.  
d. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht ermittelt ist, ohne Zustimmung des 

Versicherers nicht verändert werden. Es sei denn, dass eine solche Veränderung zum Zwecke der Schadenminderung 
oder im öffentlichen Interesse notwendig ist. 
 

 
Auszug aus den Bedingungen für die Daheim & Sicher Naturkatastrophen-Versicherung 
 

11. Obliegenheiten 
 

11.1. Allgemeines zu Obliegenheiten 
Die Verletzung der nachstehenden Obliegenheiten gemäß Punkt 11.2 bis 11.5 führt zur Leistungsfreiheit des 
Versicherers nach Maßgabe des § 6 Versicherungsvertragsgesetz (Vers.VG), im Fall einer Verletzung der 
Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des § 62 Vers.VG. 

11.2. Instandhaltungspflicht etc.  
a. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die versicherten Sachen, insbesondere Wohngebäude und 

gebäudebezogene Anlagen nach Punkt 6.2, in ordnungsgemäßem und bauvorschriftsmäßigem Zustand zu halten. 
b. Außenanlagen, insbesondere Stützmauern, nach Punkt 6.2 auf dem Versicherungsgrundstück sind fachmännisch 

bzw. nach Herstellerangaben aufzustellen und zu montieren.  

11.3. Schadenminderungspflicht  
Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetretenen Schaden 

- für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen und dazu die Weisung des 
Versicherers einzuholen und einzuhalten. 

Es gelten die Bestimmungen des § 62ff Vers.VG. 

11.4. Schadenmeldungspflicht 
Jeder Schaden (jedes Schadenereignis) ist unverzüglich im Sinne von § 33 Vers.VG dem Versicherer zu melden.  
Auf Verlangen ist ein Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen mit Wertangabe dem Versicherer zu 
übermitteln. 

11.5. Schadenaufklärungspflicht 
a. Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den 

Umfang seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 
b. Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und auf Verlangen sind dem Versicherer entsprechende 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 
c. Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein beglaubigter Grundbuchsauszug nach dem Stand vom 

Tag des Schadenereignisses vorzulegen. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer.  
d. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht ermittelt ist, ohne Zustimmung des 

Versicherers nicht verändert werden. Es sei denn, dass eine solche Veränderung zum Zwecke der 
Schadenminderung oder im öffentlichen Interesse notwendig ist. 

 
Auszug aus den Bedingungen für die Daheim & Sicher Haushaltsversicherung Premiumschutz 
 

5. Sicherheitsvorschriften 
 

5.1. Allgemeines 
Gesetzliche, behördliche und besonders vereinbarte Vorschriften sind einzuhalten. Die Verletzung der nachstehend 
vereinbarten Sicherheitsvorschriften führt zur Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des § 6 Vers.VG. 
Wohnstatus ständig bewohnt: 
Ist das Gebäude, in dem sich die Wohnung des Versicherungsnehmers (Versicherungsräumlichkeiten) befindet, ständig 
bewohnt, so muss wenigstens eine Wohnung in diesem Gebäude mindestens 270 Tage im Jahr bewohnt sein. Der 
Wohnstatus ist auf der Polizze dokumentiert. Verringert sich die Dauer von 270 Tagen im Jahr, stellt dieser Umstand eine 
anzeigepflichtige Gefahrerhöhung dar, die nach Maßgabe der §§ 23 bis 31 Vers.VG zur Leistungsfreiheit des Versicherers 
führt. 
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5.2. Feuerversicherung 
Die versicherten Sachen – insbesondere elektrische Leitungen sowie Schalt- und Verteilerschränke - sind in 
ordnungsgemäßem und bauvorschriftmäßigem Zustand zu halten. 
 

5.3.  Einbruchdiebstahlversicherung 
a. Wenn die Versicherungsräumlichkeiten von allen Personen – auch für noch so kurze Zeit - verlassen werden, sind  
- sämtliche Eingangstüren zu schließen und mit Zylinder- oder Sicherheitsschlössern zu versperren, elektrische 

Schließsysteme sind zu aktivieren. Davon abweichend gelten ins Schloss gefallene, von außen nur mit einem Schlüssel zu 
öffnende Eingangstüren als versperrt, im Schadenfall kommt jedoch ein Selbstbehalt in Höhe von 10 %, mind. EUR 1.000,00 
je Schadenereignis zur Anwendung.  

- sämtliche in Reichhöhe befindlichen Fenster, Terrassen- und Balkontüren und sonstige Öffnungen zu schließen, dazu sind 
vorhandene Schlösser zu versperren. Kippfenster und -türen gelten als geschlossen, wenn trotz Kippstellung ein Öffnen 
von Fenstern und Türen nur mit Gewaltanwendung und Beschädigung möglich ist. 

- alle weiteren vertraglich vereinbarten Sicherungen (auf der Polizze dokumentiert) vollständig anzuwenden bzw. zu 
aktivieren. 

- Behältnisse für Geld, Schmuck und dergleichen sind ordnungsgemäß zu versperren. 
b. Mauersafes (Wandsafes) müssen vorschriftsmäßig eingemauert und verschraubt sein. Maßgeblich sind die 

Einbauvorschriften der jeweiligen VSÖ-VVO-Sicherheitsklasse, die einzuhalten sind. 
c. Möbelsafes und Standtresore ab EN 0 mit einem Gewicht unter 1.000 kg sind gemäß der EN 1143-1 bzw. EN 1143-2 mit 

dem vom Hersteller mitgelieferten Befestigungsmaterial fix mit Wand oder Boden zu verschrauben. 
d. Sachen in privaten Kfz gemäß Punkt 4.3.2.b sind in einem allseits fest umschlossenen und durch Verschluss gesicherten, 

versperrten Innen- bzw. Kofferraum zu verwahren und alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind zu betätigen. Die 
versicherten Sachen dürfen von außen nicht sichtbar aufbewahrt werden (abgedunkelte Scheiben reichen nicht aus). 
Bekleidung (nicht jedoch Leder- und Pelzbekleidung) darf im Fahrgastraum kurzfristig aufbewahrt werden. 

e. Über Sachen von besonderem Wert nach Punkt 2.1 sowie Wertsachen nach Punkt 2.6 sind zum Zweck des Nachweises 
im Schadenfall geeignete Verzeichnisse mit Wertangaben zu führen und gesondert aufzubewahren. 
 
Wichtig! Die Beseitigung, Auflassung oder Verminderung von etwaigen, vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriften, 
darf bei sonstiger Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6 Vers.VG ohne die Zustimmung des Versicherers nicht 
vorgenommen werden.  
 

5.4. Sturmschadenversicherung 
a. Bei drohenden Unwettern sind sämtliche Außentüren und Fenster zu schließen, Trampoline zu sichern und Markisen bzw. 

Beschattungsanlagen einzufahren. Kippfenster und -türen gelten als geschlossen, wenn trotz Kippstellung keine erheblich 

höhere Gefahr insbesondere durch Sturm- und/oder Niederschlagseinwirkung entsteht. Bei Nichteinhaltung wird im 

Schadenfall ein Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

b. Spielplatzeinrichtungen, die für dauernde Aufstellung im Freien vorgesehen sind, sind nach den Empfehlungen des 

Herstellers zu errichten. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

c. Gartenmöbel, Gartengeräte, Gartenmaschinen sind ein- oder unterzustellen, wenn das Gebäude, in dem sich die 

versicherten Wohnräumlichkeiten befinden, von allen Personen für länger als eine Woche verlassen wird. Bei 

Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein Selbstbehalt von EUR 500 abgezogen. 

 

5.5. Leitungswasserversicherung 
a. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, die wasserführenden Anlagen, Armaturen und angeschlossenen Einrichtungen 

in ordnungsgemäßem und bauvorschriftsmäßigem Zustand zu halten. 

b. Wird das Gebäude, in dem sich die Versicherungsräumlichkeiten befinden, länger als 72 Stunden durchgehend von allen 

Personen verlassen, sind alle Wasserzuleitungen abzusperren und geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen. 

Eine fallweise Begehung der Gebäude genügt nicht.  

Der Versicherer verzichtet auf den Einwand der Obliegenheitsverletzung, wonach alle Wasserzuleitungen abzusperren sind, 

wenn geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden getroffen werden und eine nachweisliche, regelmäßige Begehung 

im Abstand von maximal jeweils 72 Stunden erfolgt. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein Selbstbehalt von EUR 

500 abgezogen. 

Der Versicherer verzichtet weiters auf den Einwand der Obliegenheitsverletzung, wonach alle Wasserzuleitungen 

abzusperren sind, wenn geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden getroffen werden und ein aktiviertes, 

elektronisches Überwachungssystem der Wasserversorgungsanlage vorhanden ist, das Störungen umgehend an eine 

ständig besetzte Stelle/ständig erreichbare Person meldet. Voraussetzung für den Verzicht auf den Einwand der 

Obliegenheitsverletzung ist, dass auf einen gemeldeten Störfall nachweislich innerhalb von 12 Stunden im Sinne der 

Schadenabwendungs-/minderungspflicht nach § 62 Vers.VG reagiert wird. 

c. Während der Frostperiode (das ist der Zeitraum zwischen 1. November und 30. April) sind sämtliche wasserführende 

Leitungen und Anlagen zu entleeren, sofern die Heizung nicht durchgehend in Betrieb gehalten wird. Die Zuleitungen zu 

wasserführenden Schutzeinrichtungen (zB Wasseranschlüsse für die Feuerwehr) müssen nicht abgesperrt werden, es sind 

jedoch geeignete Maßnahmen gegen Frostschäden zu treffen. Bei Nichteinhaltung wird im Schadenfall ein Selbstbehalt 

von EUR 500 abgezogen. 
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5. Obliegenheiten 
 

5.1. Allgemeines zu Obliegenheiten 
Die Verletzung der nachstehenden Obliegenheiten führt zur Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe des 
§ 6 Versicherungsvertragsgesetz (Vers.VG) – im Fall einer Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Maßgabe des 
§ 62 Vers.VG. 

5.2. Schadenminderungspflicht 
Nach Möglichkeit ist bei einem unmittelbar drohenden oder eingetreten Schaden 
- für die Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versicherten Sachen zu sorgen, 
- dazu die Weisung des Versicherers einzuholen und einzuhalten. 
Bei Verlust von Einlagebüchern, Kredit-, Bankomat- und Sparkontokarten und Wertpapieren muss die Sperre von 
Auszahlungen beantragt und soweit möglich, das gerichtliche Kraftloserklärungsverfahren (Aufgebotsverfahren) eingeleitet 
werden. 
Es gelten die Bestimmungen des § 62ff Vers.VG. 

5.3. Schadenmeldungspflicht 
Jeder Schaden (jedes Schadenereignis) ist unverzüglich dem Versicherer zu melden.  
Für Schäden bei Feuer nach Punkt 1.1.1.a, Explosion nach Punkt 1.1.1.d, Absturz und Anprall von Luft- bzw. 
Raumfahrzeugen oder Satelliten, deren Teilung bzw. Ladung nach Punkt 1.1.1.f. sowie bei versuchtem oder vollbrachtem 
Einbruchdiebstahl, Einbruchdiebstahl ins Kfz, einfachem Diebstahl, Vandalismus und Beraubung nach 1.4. ist auch eine 
Anzeige bei der Sicherheitsbehörde - bei sonstiger Leistungsfreiheit des Versicherers nach Maßgabe § 6 Vers.VG - 
erforderlich. In dieser Anzeige sind insbesondere alle Tatbestandsmerkmale und abhandengekommenen Sachen 
anzugeben.  
Auf Verlangen ist ein Verzeichnis der vom Schaden betroffenen Sachen mit Wertangabe dem Versicherer zu übermitteln. 

5.4. Schadenaufklärungspflicht 
a. Dem Versicherer ist nach Möglichkeit jede Untersuchung über die Ursache und Höhe des Schadens und über den Umfang 

seiner Entschädigungsleistung zu gestatten. 
b. Bei der Schadenermittlung ist unterstützend mitzuwirken und auf Verlangen sind dem Versicherer entsprechende 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 
c. Bei Gebäudeschäden ist dem Versicherer auf Verlangen ein beglaubigter Grundbuchsauszug nach dem Stand vom Tag 

des Schadenereignisses vorzulegen. Die Kosten dafür trägt der Versicherungsnehmer. 
d. Der durch den Schaden herbeigeführte Zustand darf, solange der Schaden nicht ermittelt ist, ohne Zustimmung des 

Versicherers nicht verändert werden, es sei denn, dass eine solche Veränderung zum Zwecke der Schadenminderung oder 
im öffentlichen Interesse notwendig ist. 
 

Auszug aus den Allgemeinen und Ergänzenden Allgemeinen Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHVB und 
EHVB) 
 
Artikel 8 Was ist vor bzw. nach Eintritt des Versicherungsfalls zu beachten? (Obliegenheiten) Wozu ist der Versicherer 
bevollmächtigt? 
 
1 Obliegenheiten  
Als Obliegenheiten, deren Verletzung die Leistungsfreiheit des Versicherers gemäß § 6 VersVG bewirkt, werden - soweit nichts 
anderes vereinbart ist (siehe Wagnisbeschreibung gemäß Versicherungsschein/Nachtrag und vereinbarte geschriebene 
Bedingungen) - bestimmt:  
1.1 Zum Zweck der Aufrechterhaltung der Äquivalenz zwischen Risiko und Prämie ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 

dem Versicherer die Angaben gemäß Artikel 11, Punkt 3.1 auf Anfrage wahrheitsgemäß mitzuteilen.  
1.2 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, besonders gefahrdrohende Umstände, deren Beseitigung der Versicherer 

billigerweise verlangen konnte und verlangt hatte, innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Ein Umstand, 
welcher schon zu einem Schaden geführt hat, gilt im Zweifel als besonders gefahrdrohend.  

1.3 Der Versicherungsnehmer hat alles ihm Zumutbare zu tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des Versicherungsfalls 
aufzuklären und den entstandenen Schaden gering zu halten.  

1.4 Er hat den Versicherer umfassend und unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche ab Kenntnis, zu informieren, und 
zwar schriftlich, falls erforderlich auch fernmündlich oder fernschriftlich.  
Insbesondere sind anzuzeigen:  
1.4.1. der Versicherungsfall;  
1.4.2 die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung;  
1.4.3 die Zustellung einer Strafverfügung sowie die Einleitung eines Straf-, Verwaltungsstraf- oder Disziplinarverfahrens 
gegen den Versicherungsnehmer oder den Versicherten;  
1.4.4 alle Maßnahmen Dritter zur gerichtlichen Durchsetzung von Schadenersatzforderungen.  

1.5 Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei der Feststellung und Erledigung oder Abwehr des Schadens zu 
unterstützen.  
1.5.1 Der Versicherungsnehmer hat den vom Versicherer bestellten Anwalt (Verteidiger, Rechtsbeistand) zu 
bevollmächtigen, ihm alle von ihm benötigten Informationen zu geben und ihm die Prozessführung zu überlassen.  
1.5.2 Ist dem Versicherungsnehmer die rechtzeitige Einholung der Weisungen des Versicherers nicht möglich, so hat der 
Versicherungsnehmer aus eigenem innerhalb der vorgeschriebenen Frist alle gebotenen Prozesshandlungen (auch 
Einspruch gegen eine Strafverfügung) vorzunehmen.  
1.5.3 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige Zustimmung des Versicherers eine  
Schadenersatzverpflichtung ganz oder zum Teil anzuerkennen - es sei denn, der Versicherungsnehmer konnte die 
Anerkennung nicht ohne offenbare Unbilligkeit verweigern - oder zu vergleichen.  
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2 Vollmacht des Versicherers  
Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen seiner Verpflichtung zur Leistung alle zweckmäßig erscheinenden Erklärungen 
im Namen des Versicherungsnehmers abzugeben. 
 
 
Allgemeine Bedingungen zur Sachversicherung 
 

1.1 Sicherheitsvorschriften 
a. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder duldet er ihre 

Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, die 

Versicherung mit einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der 

vor der Verletzung bestanden hat. 

b. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadenfall nach der Verletzung eintritt und die 

Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung bleibt 

bestehen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadenfalles oder soweit sie keinen Einfluss auf den 

Umfang der Entschädigung gehabt hat, oder wenn zur Zeit des Schadenfalles trotz Ablaufs der in Absatz 1 beschriebenen 

Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 

c. Im Übrigen gelten § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine Gefahrerhöhung 

verbunden, finden ausschließlich die Bestimmungen über die Gefahrerhöhung, nicht aber die Regelungen des Punkt b. 

Anwendung. 

1.2 Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 
a. Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der 

Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der 

Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung 

dieser Pflichten kann der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 16 bis 21 VersVG vom 

Vertrag zurücktreten und von der Verpflichtung zur Leistung frei werden. 

b. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt 

(§ 22 VersVG). 

1.3 Gefahrerhöhung 
a. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 

vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass 

durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist oder 

tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der 

Gefahr ein, so hat er dem Versicherer unverzüglich in geschriebener Form Anzeige zu erstatten. 

b. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. Verletzt der 

Versicherungsnehmer eine der in Abs. 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem gemäß den Voraussetzungen 

und Begrenzungen der §§ 23 bis 31 VersVG von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

c. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme 

des Versicherungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht 

bekannt war. 

1.4 Doppelversicherung, Überversicherung 
a. Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse eine Versicherung gegen 

dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen Versicherer und die Versicherungssumme 

anzuzeigen. 

b. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. Auch wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert 

übersteigt (Überversicherung), hat der Versicherer nicht mehr als die bedingungsgemäße Entschädigung zu erbringen. 

c. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der Versicherungsnehmer und der 

Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie verlangen. Eine tariflich 

festgelegte Mindestprämie bleibt unberührt.  

d. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 

1.5 Versicherungsperiode; Prämie; Beginn und Voraussetzungen des Versicherungsschutzes 
a. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für kürzere Zeit abgeschlossen ist, der Zeitraum eines 

Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist. 

b. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Steuern ist vom Versicherungsnehmer gegen Übermittlung der Polizze 

sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten Antragsannahmeerklärung) 

und Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen. 

c. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass 

der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich Steuern rechtzeitig, das heißt innerhalb von 14 

Tagen, oder ohne schuldhaften Verzug zahlt. Die nähere Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Tagen, die weiteren 

Voraussetzungen für die Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zahlung der ersten oder einmaligen 

Prämie, die Bestimmung des Beginns des Versicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prämienzahlung sowie weitere 

Rechtsfolgen des Zahlungsverzuges sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt.  
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d. Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie einschließlich Steuern berechtigt den Versicherer gemäß 

den Voraussetzungen des § 38 VersVG zum Rücktritt vom Vertrag.  

e. Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu zahlen. Die Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs 

mit Folgeprämien sind in den §§ 39, 39a und 91 VersVG geregelt. 

f.  Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem 

Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen 

(§ 40 Satz 1 VersVG). Endet der Versicherungsvertrag vor Ablauf der Vertragszeit wegen Wegfalls des Interesses, gebührt 

dem Versicherer die Prämie, die er hätte erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt 

worden wäre, in welchem der Versicherer von dem Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt (§ 68 Abs. 2 VersVG). 

1.6 Automatische Vertragsverlängerung 
a. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen wurde, der 

Zeitraum eines Jahres. Dieser Zeitraum beginnt mit dem in der Polizze vereinbarten Versicherungsbeginn und wird 

Versicherungsjahr genannt. 

b.  Beträgt die Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Versicherungsvertrag ohne Kündigung. Beträgt die vereinbarte 

Vertragsdauer mindestens ein Jahr, dann verlängert sich der Versicherungsvertrag automatisch auf unbestimmte Zeit, wenn 

der Versicherungsvertrag nicht spätestens einen Monat vor dem Ende der vereinbarten Vertragsdauer von einem 

Vertragspartner gekündigt wird. Die Kündigung wird erst mit Zugang beim anderen Vertragspartner wirksam und ist 

rechtzeitig, wenn sie spätestens ein Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrages einlangt. Langt die Kündigung rechtzeitig 

ein, endet der Versicherungsvertrag mit Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer. Erfolgt jedoch keine Kündigung, können in 

der Folge beide Vertragspartner den sodann auf unbestimmte Zeit abgeschlossenen Versicherungsvertrag jeweils zum 

Ablauf eines Versicherungsjahres (siehe Art. 13 Punkt 1) unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen.  

1.7 Sachverständigenverfahren 
Die Vereinbarung über das Sachverständigenverfahren hat mindestens zu enthalten: Art und Umfang der Fragestellungen an 

die Sachverständigen sowie die Namen der Sachverständigen; jeder Vertragspartner benennt seinen Sachverständigen und 

beauftragt ihn, seine Feststellungen zu treffen.  

Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten als Obmann. Einigen sie sich nicht, wird 

der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertragspartner durch das für den Schadenort zuständige 

Bezirksgericht ernannt. 

Die Sachverständigen übergeben ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. Weichen die 

Feststellungen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über die strittig 

gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und übergibt seine Feststellung gleichzeitig dem Versicherer 

und dem Versicherungsnehmer. 

Die Feststellungen, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, sind verbindlich und der Berechnung der 

Entschädigung zugrunde zu legen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich 

abweichen. Im Übrigen gilt § 64 Abs. 2 VersVG. 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen; die Kosten des Obmannes 

tragen beide Parteien je zur Hälfte. 

Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadenfall nicht berührt. 

1.8 Zahlung der Entschädigung 
Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Es gilt § 11 VersVG. Für die Zahlung der Entschädigung 

sind außerdem die in den Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte oder in sonstigen 

vertraglichen Vereinbarungen getroffenen speziellen Regelungen zu beachten (z.B. Wiederherstellungsklauseln in 

Neuwertversicherungen). 

1.9 Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
a. Sofern in den Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte oder einer sonstigen vertraglichen 

Vereinbarung keine abweichende Regelung getroffen ist, können nach dem Eintritt des Schadenfalls sowohl der Versicherer 

als auch der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 

b. Die Kündigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum Ablauf eines Monats, seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 

Entschädigung zulässig. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. Der Versicherungsnehmer 

kann nicht zu einem späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen. 

c. Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, ist der Versicherer berechtigt, den 

Versicherungsvertrag nach Ablehnung des Entschädigungsanspruches mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

1.10 Wohnortwechsel, Adressänderung 
Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift dem Versicherer bekannt zu geben. Eine rechtlich bedeutsame 

Erklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur Bekanntgabe des 

Anschriftwechsels nicht nachkommt und der Versicherer die Erklärung an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift des 

Versicherungsnehmers sendet. 

1.11 Form der Erklärungen 
Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers an den Versicherer ist die geschriebene Form erforderlich, 

sofern nicht die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch 

Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. Telefax oder E-
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Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift des 

Erklärenden zugehen muss. 

1.12 Wirkung des Konkurses und des Ausgleichsverfahrens 
Der Versicherer kann nach Eröffnung des Konkurses oder des Ausgleichsverfahrens über das Vermögen bzw. der Anordnung 

der Zwangsverwaltung über die Liegenschaft des Versicherungsnehmers den Vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen. 

1.13 Veräußerung der versicherten Sache 
Auf die Veräußerung der versicherten Sache finden die Bestimmungen des §§ 74 bis 80 VersVG Anwendung.  

1.14 Versicherung für fremde Rechnung 
Auf die Versicherung für fremde Rechnung finden die Bestimmungen der §§ 74 bis 80 VersVG Anwendung. 

1.15 Begrenzung der Entschädigung, Unterversicherung 
a. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Ersatzleistung des Versicherers, und zwar ist die Ersatzleistung für die 

unter jeder einzelnen Post der Polizze versicherten Sache durch die für die betreffende Post angegebene 

Versicherungssumme begrenzt. 

b. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (siehe die Bestimmungen über den Versicherungswert in 

den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte zur Zeit des Eintritts des 

Versicherungsfalls (Unterversicherung), wird der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum 

Versicherungswert ersetzt. Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede Post der Polizze gesondert festzustellen.  

1.16 Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles; Obliegenheitsverletzung nach Eintritt des 
Versicherungsfalles 

a. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen 

den Versicherungsfall vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer 

gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung aus diesem Versicherungsfall frei. Werden von den in Abs. 1 genannten 

Personen nach Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheiten grobfahrlässig oder vorsätzlich verletzt, 

tritt Leistungsfreiheit nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 VersVG ein. 

b. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortliche Person wegen 

des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung der Leistungspflicht oder bei der Ermittlung der 

Entschädigung begangenen Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, so gilt die 

Leistungsfreiheit als festgestellt. 

1.17 Rückgriffsrecht 
Auf das Rückgriffsrecht findet die Bestimmung des § 67 VersVG Anwendung. 

 

 
 
Auszüge aus dem Versicherungsvertragsgesetz (VersVG)  
 

§ 5c. (1) Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherungsvertrag innerhalb von 14 Tagen, bei Lebensversicherungen innerhalb 

von 30 Tagen, ohne Angabe von Gründen zurücktreten.  

(2) Die Frist für die Ausübung des Rücktrittsrechts beginnt mit dem Tag, an dem der Versicherungsvertrag zustande gekommen 

ist und der Versicherungsnehmer darüber informiert worden ist, jedoch nicht bevor der Versicherungsnehmer folgende 

Informationen erhalten hat:  

1. den Versicherungsschein (§ 3),  

2. die Versicherungsbedingungen,  

3. die Bestimmungen über die Festsetzung der Prämie, soweit diese nicht im Antrag bestimmt ist, und über vorgesehene 

Änderungen der Prämie sowie  

4. eine Belehrung über das Rücktrittsrecht (Abs. 3).  

(3) Die nach Abs. 2 Z 4 zu erteilende Rücktrittsbelehrung muss enthalten:  

1. Informationen über die Rücktrittsfrist und deren Beginn,  

2. die Anschrift des Adressaten der Rücktrittserklärung,  

3. einen Hinweis auf die Regelungen der Abs. 4 bis 6.  

Die Rücktrittsbelehrung genügt jedenfalls diesen Anforderungen, wenn das Muster gemäß Anlage A verwendet wird.  

(4) Der Rücktritt ist in geschriebener Form gegenüber dem Versicherer zu erklären. § 45 Abs. 1 Z 2 bleibt unberührt. Die 

Rücktrittsfrist ist gewahrt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet wird.  

(5) Das Rücktrittsrecht erlischt spätestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins einschließlich einer Belehrung 

über das Rücktrittsrecht.  

(6) Hat der Versicherer vorläufige Deckung gewährt, so gebührt ihm die der Dauer der Deckung entsprechende Prämie.  

(7) Die vorstehenden Absätze gelten nicht für Versicherungsverträge über Großrisiken gemäß § 5 Z 34 VAG 2016. 

 

§ 6. (1) Ist im Vertrag bestimmt, dass bei Verletzung einer Obliegenheit, die vor dem Eintritt des Versicherungsfalles dem 

Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei sein soll, so tritt die vereinbarte 

Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Der Versicherer kann den Vertrag innerhalb 

eines Monates, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, es sei 
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denn, dass die Verletzung als eine unverschuldete anzusehen ist. Kündigt der Versicherer innerhalb eines Monates nicht, so kann 

er sich auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen.  

(1a) Bei der Verletzung einer Obliegenheit, die die dem Versicherungsvertrag zugrundeliegende Äquivalenz zwischen Risiko und 

Prämie aufrechterhalten soll, tritt die vereinbarte Leistungsfreiheit außerdem nur in dem Verhältnis ein, in dem die vereinbarte 

hinter der für das höhere Risiko tarifmäßig vorgesehenen Prämie zurückbleibt. Bei der Verletzung von Obliegenheiten zu 

sonstigen bloßen Meldungen und Anzeigen, die keinen Einfluss auf die Beurteilung des Risikos durch den Versicherer haben, tritt 

Leistungsfreiheit nur ein, wenn die Obliegenheit vorsätzlich verletzt worden ist.  

(2) Ist eine Obliegenheit verletzt, die vom Versicherungsnehmer zum Zweck der Verminderung der Gefahr oder der Verhütung 

einer Erhöhung der Gefahr dem Versicherer gegenüber - unabhängig von der Anwendbarkeit des Abs. 1a - zu erfüllen ist, so 

kann sich der Versicherer auf die vereinbarte Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt 

des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluss auf den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung gehabt hat.  

(3) Ist die Leistungsfreiheit für den Fall vereinbart, dass eine Obliegenheit verletzt wird, die nach dem Eintritt des 

Versicherungsfalles dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, so tritt die vereinbarte Rechtsfolge nicht ein, wenn die Verletzung 

weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Wird die Obliegenheit nicht mit dem Vorsatz verletzt, die Leistungspflicht 

des Versicherers zu beeinflussen oder die Feststellung solcher Umstände zu beeinträchtigen, die erkennbar für die 

Leistungspflicht des Versicherers bedeutsam sind, so bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, soweit die Verletzung weder 

auf die Feststellung des Versicherungsfalls noch auf die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung 

Einfluss gehabt hat.  

(4) Eine Vereinbarung, nach welcher der Versicherer bei Verletzung einer Obliegenheit zum Rücktritt berechtigt sein soll, ist 

unwirksam.  

(5) Der Versicherer kann aus der fahrlässigen Verletzung einer vereinbarten Obliegenheit Rechte nur ableiten, wenn dem 

Versicherungsnehmer vorher die Versicherungsbedingungen oder eine andere Urkunde zugegangen sind, in der die Obliegenheit 

mitgeteilt wird. 

 

§ 11. (1) Geldleistungen des Versicherers sind mit Beendigung der zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges 

der Leistung des Versicherers nötigen Erhebungen fällig. Die Fälligkeit tritt jedoch unabhängig davon ein, wenn der 

Versicherungsnehmer nach Ablauf zweier Monate seit dem Begehren nach einer Geldleistung eine Erklärung des Versicherers 

verlangt, aus welchen Gründen die Erhebungen noch nicht beendet werden konnten, und der Versicherer diesem Verlangen nicht 

binnen eines Monats entspricht.  

(2) Sind diese Erhebungen bis zum Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles nicht beendet, so kann der 

Versicherungsnehmer in Anrechnung auf die Gesamtforderung Abschlagszahlungen in der Höhe des Betrages verlangen, den 

der Versicherer nach Lage der Sache mindestens zu zahlen hat.  

(3) Der Lauf der Frist des Abs. 2 ist gehemmt, solange die Beendigung der Erhebungen infolge eines Verschuldens des 

Versicherungsnehmers gehindert ist.  

(4) Eine Vereinbarung, durch welche der Versicherer von der Verpflichtung, Verzugszinsen zu zahlen, befreit wird, ist unwirksam. 

 

§ 12. (1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Steht der Anspruch einem Dritten zu, so beginnt 

die Verjährung zu laufen, sobald diesem sein Recht auf die Leistung des Versicherers bekanntgeworden ist; ist dem Dritten dieses 

Recht nicht bekanntgeworden, so verjähren seine Ansprüche erst nach zehn Jahren.  

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers beim Versicherer angemeldet worden, so ist die Verjährung bis zum Einlangen 

einer in geschriebener Form übermittelten Entscheidung des Versicherers gehemmt, die zumindest mit der Anführung einer der 

Ablehnung derzeit zugrunde gelegten Tatsache und gesetzlichen oder vertraglichen Bestimmung begründet ist. Nach zehn Jahren 

tritt jedoch die Verjährung jedenfalls ein.  

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Anspruch auf die Leistung nicht innerhalb eines Jahres 

gerichtlich geltend gemacht wird. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber den 

erhobenen Anspruch in einer dem Abs. 2 entsprechenden Weise sowie unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 

Rechtsfolge abgelehnt hat; sie ist für die Dauer von Vergleichsverhandlungen über den erhobenen Anspruch und für die Zeit, in 

der der Versicherungsnehmer ohne sein Verschulden an der rechtzeitigen gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs 

gehindert ist, gehemmt. 

 

§ 16. (1) Der Versicherungsnehmer hat beim Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der 

Gefahr erheblich sind, dem Versicherer anzuzeigen. Erheblich sind jene Gefahrumstände, die geeignet sind, auf den Entschluss 

des Versicherers, den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten Bestimmungen abzuschließen, einen Einfluss auszuüben. Ein 

Umstand, nach welchem der Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich.  

(2) Ist dieser Vorschrift zuwider die Anzeige eines erheblichen Umstandes unterblieben, so kann der Versicherer vom Vertrag 

zurücktreten. Das gleiche gilt, wenn die Anzeige eines erheblichen Umstandes deshalb unterblieben ist, weil sich der 

Versicherungsnehmer der Kenntnis des Umstandes arglistig entzogen hat.  

(3) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Umstand kannte. Er ist auch ausgeschlossen, 

wenn die Anzeige ohne Verschulden des Versicherungsnehmers unterblieben ist; hat jedoch der Versicherungsnehmer einen 

Umstand nicht angezeigt, nach dem der Versicherer nicht ausdrücklich und genau umschrieben gefragt hat, so kann dieser vom 

Vertrag nur dann zurücktreten, wenn die Anzeige vorsätzlich oder grob fahrlässig unterblieben ist. 
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§ 17. (1) Der Versicherer kann vom Vertrag auch dann zurücktreten, wenn über einen erheblich Umstand eine unrichtige Anzeige 

gemacht worden ist. 

(2) Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn die Unrichtigkeit dem Versicherer bekannt war oder die Anzeige ohne Verschulden 

des Versicherungsnehmers unrichtig gemacht worden ist. 

 

§ 18. Hatte der Versicherungsnehmer die Gefahrenumstände an Hand von vom Versicherer in geschriebener Form gestellter 

Fragen anzuzeigen, so kann der Versicherer wegen unterbliebener Anzeige eines Umstandes, nach dem nicht ausdrücklich und 

genau umschrieben gefragt worden ist, nur im Falle arglistiger Verschweigung zurücktreten. 

 

§ 19. Wird der Vertrag von einem Bevollmächtigten oder von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abgeschlossen, so kommt 

für das Rücktrittsrecht des Versicherers nicht nur die Kenntnis und die Arglist des Vertreters, sondern auch die Kenntnis und die 

Arglist des Versicherungsnehmers in Betracht. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, daß die Anzeige eines erheblichen 

Umstandes ohne Verschulden unterblieben oder unrichtig gemacht ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter noch ihm selbst 

ein Verschulden zur Last fällt. 

 

§ 20. (1) Der Rücktritt ist nur innerhalb eines Monates zulässig. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in welchem der Versicherer 

von der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. 

(2) Der Rücktritt ist gegenüber dem Versicherungsnehmer zu erklären. Im Falle des Rücktrittes sind, soweit dieses Bundesgesetz 

nicht in Ansehung der Prämie etwas anderes bestimmt, beide Teile verpflichtet, einander die empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren; eine Geldsumme ist von dem Zeitpunkt des Empfanges an zu verzinsen. 

 

§ 21. Tritt der Versicherer zurück, nachdem der Versicherungsfall eingetreten ist, so bleibt seine Verpflichtung zur Leistung 

gleichwohl bestehen, wenn der Umstand, in Ansehung dessen die Anzeigepflicht verletzt ist, keinen Einfluß auf den Eintritt des 

Versicherungsfalls oder soweit er keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 

 

§ 22. Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrumstände anzufechten, bleibt unberührt. 

 

§ 23. (1) Nach Abschluss des Vertrages darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers weder eine Erhöhung 

der Gefahr vornehmen noch ihre Vornahme durch einen Dritten gestatten. 

(2) Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers 

vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr erhöht ist, so hat er dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu machen. 

 

§ 24. (1) Verletzt der Versicherungsnehmer die Vorschrift des § 23 Abs. 1, so kann der Versicherer das Versicherungsverhältnis 

ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Beruht die Verletzung nicht auf einem Verschulden des Versicherungsnehmers, 

so muß dieser die Kündigung erst mit dem Ablauf eines Monates gegen sich gelten lassen. 

(2) Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monates von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der 

Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung 

bestanden hat. 

 

§ 25. (1) Der Versicherer ist im Fall einer Verletzung der Vorschrift des § 23 Abs. 1 von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn 

der Versicherungsfall nach der Erhöhung der Gefahr eintritt. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn die Verletzung nicht auf einem Verschulden des 

Versicherungsnehmers beruht. Der Versicherer ist jedoch auch in diesem Fall von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn die 

im § 23 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht wird und der Versicherungsfall später als einen Monat nach 

dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen, es sei denn, daß ihm in diesem Zeitpunkt 

die Erhöhung der Gefahr bekannt war. 

 

§ 26. Die Vorschriften der §§ 23 bis 25 sind nicht anzuwenden, wenn der Versicherungsnehmer zu der Erhöhung der Gefahr 

durch das Interesse des Versicherers oder durch ein Ereignis, für das der Versicherer haftet, oder durch ein Gebot der 

Menschlichkeit veranlaßt wird. 

 

§ 27. (1) Tritt nach dem Abschluß des Vertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers eine Erhöhung der Gefahr 

ein, so ist der Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat zu 

kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in dem der 

Versicherer von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Erhöhung 

bestanden hat. 

(2) Der Versicherungsnehmer hat, sobald er von der Erhöhung der Gefahr Kenntnis erlangt, dem Versicherer unverzüglich 

Anzeige zu machen. 

(3) Ist die Erhöhung der Gefahr durch allgemein bekannte Umstände verursacht, die nicht nur auf die Risken bestimmter 

Versicherungsnehmer einwirken, etwa durch eine Änderung von Rechtsvorschriften, so erlischt das Kündigungsrecht des 

Versicherers nach Abs. 1 erst nach einem Jahr und ist Abs. 2 nicht anzuwenden. 
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§ 28. (1) Wird die im § 27 Abs. 2 vorgesehene Anzeige nicht unverzüglich gemacht, so ist der Versicherer von der Verpflichtung 

zur Leistung frei, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in welchem die Anzeige dem 

Versicherer hätte zugehen müssen. 

(2) Die Verpflichtung des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Erhöhung der Gefahr in dem Zeitpunkt bekannt war, in 

welchem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. Das gleiche gilt, wenn zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls die Frist für 

die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder wenn die Erhöhung der Gefahr keinen 

Einfluß auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder soweit sie keinen Einfluß auf den Umfang der Leistung des Versicherers 

gehabt hat. 

 

§ 29. Eine unerhebliche Erhöhung der Gefahr kommt nicht in Betracht. Eine Erhöhung der Gefahr kommt auch dann nicht in 

Betracht, wenn nach den Umständen als vereinbart anzusehen ist, daß das Versicherungsverhältnis durch die Erhöhung der 

Gefahr nicht berührt werden soll. 

 

§ 30. Die Vorschriften der §§ 23 bis 29 sind auch auf eine in der Zeit zwischen Stellung und Annahme des Versicherungsantrages 

eingetretene Erhöhung der Gefahr anzuwenden, die dem Versicherer bei der Annahme des Antrages nicht bekannt war. 

 

§ 31. (1) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer nach den Vorschriften dieses Kapitels zum Rücktritt oder zur 

Kündigung berechtigt ist, nur für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung bezieht, so steht 

dem Versicherer das Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für den übrigen Teil nur zu, wenn anzunehmen ist, daß für diesen 

allein der Versicherer den Vertrag unter den gleichen Bestimmungen nicht geschlossen hätte. 

(2) Macht der Versicherer von dem Recht des Rücktrittes oder der Kündigung für einen Teil der Gegenstände oder Personen 

Gebrauch, so ist der Versicherungsnehmer berechtigt, das Versicherungsverhältnis für den übrigen Teil zu kündigen; die 

Kündigung kann jedoch nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluß der Versicherungsperiode erklärt werden, in welcher 

der Rücktritt des Versicherers oder seine Kündigung wirksam wird. 

(3) Liegen die Voraussetzungen, unter denen der Versicherer wegen einer Verletzung der Vorschriften über die Erhöhung der 

Gefahr von der Verpflichtung zur Leistung frei ist, für einen Teil der Gegenstände oder Personen vor, auf die sich die Versicherung 

bezieht, so ist die Vorschrift des Abs. 1 auf die Befreiung entsprechend anzuwenden. 

 

§ 38. (1) Ist die erste oder einmalige Prämie innerhalb von 14 Tagen nach dem Abschluss des Versicherungsvertrags und nach 

der Aufforderung zur Prämienzahlung nicht gezahlt, so ist der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, berechtigt, vom 

Vertrag zurückzutreten. Es gilt als Rücktritt, wenn der Anspruch auf die Prämie nicht innerhalb dreier Monate vom Fälligkeitstag 

an gerichtlich geltend gemacht wird.  

(2) Ist die erste oder einmalige Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalls und nach Ablauf der Frist des Abs. 1 noch 

nicht gezahlt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, daß der Versicherungsnehmer an der 

rechtzeitigen Zahlung der Prämie ohne sein Verschulden verhindert war.  

(3) Die Aufforderung zur Prämienzahlung hat die im Abs. 1 und 2 vorgesehenen Rechtsfolgen nur, wenn der Versicherer den 

Versicherungsnehmer dabei auf diese hingewiesen hat.  

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 und 2 nicht aus. 

 

§ 39. (1) Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, so kann der Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten 

schriftlich eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen bestimmen; zur Unterzeichnung genügt eine Nachbildung der 

eigenhändigen Unterschrift. Dabei sind die Rechtsfolgen anzugeben, die nach Abs. 2 und 3 mit dem Ablauf der Frist verbunden 

sind. Eine Fristbestimmung, ohne Beachtung dieser Vorschriften, ist unwirksam.  

(2) Tritt der Versicherungsfall nach dem Ablauf der Frist ein und ist der Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintrittes mit der 

Zahlung der Folgeprämie im Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es sei denn, dass der 

Versicherungsnehmer an der rechtzeitigen Zahlung ohne sein Verschulden verhindert war.  

(3) Der Versicherer kann nach dem Ablauf der Frist das Versicherungsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 

wenn der Versicherungsnehmer mit der Zahlung im Verzug ist. Die Kündigung kann bereits mit der Bestimmung der Zahlungsfrist 

so verbunden werden, dass sie mit Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer in diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 

im Verzug ist; darauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich aufmerksam zu machen. Die Wirkungen der 

Kündigung fallen fort, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monates nach der Kündigung oder, falls die Kündigung mit 

der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monates nach dem Ablauf der Zahlungsfrist die Zahlung nachholt, 

sofern nicht der Versicherungsfall bereits eingetreten ist.  

(4) Die Nichtzahlung von Zinsen oder Kosten löst die Rechtsfolgen der Abs. 1 bis 3 nicht aus. 

 

§ 39a. Ist der Versicherungsnehmer bloß mit nicht mehr als 10 vH der Jahresprämie, höchstens aber mit 60 Euro im Verzug, so 

tritt eine im § 38 oder § 39 vorgesehene Leistungsfreiheit des Versicherers nicht ein. 

 

§ 40. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem 

Versicherer die Prämie nur für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes vorsehen. 

Die Möglichkeit für den Versicherer, sich für diesen Fall die Zahlung einer angemessenen Konventionalstrafe (Geschäftsgebühr) 

auszubedingen (§ 1336 ABGB), bleibt unberührt. 
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§ 51. (1) Wenn die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses (Versicherungswert) erheblich übersteigt, kann 

sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, daß zur Beseitigung der Überversicherung die 

Versicherungssumme unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. 

(2) Ist die Überversicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche Maßnahme aus Anlaß eines Krieges verursacht 

oder ist sie die unvermeidliche Folge eines Krieges, so kann der Versicherungsnehmer das Verlangen nach Abs. 1 mit Wirkung 

vom Eintritt der Überversicherung ab stellen. 

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst am Schluß der 

Versicherungsperiode zu zahlen. 

(4) Schließt der Versicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht ab, sich aus der Überversicherung einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist der Vertrag nichtig. 

(5) Das Recht des Versicherungsnehmers, den Vertrag wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. 

 

§ 56. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles 

(Unterversicherung), so haftet der Versicherer für den Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu diesem 

Wert. 

 

§ 59. (1) Ist ein Interesse gegen dieselbe Gefahr bei mehreren Versicherern versichert und übersteigen die Versicherungssummen 

zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem 

einzelnen Versicherer ohne Bestehen der anderen Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden (Doppelversicherung), 

so sind die Versicherer in der Weise zur ungeteilten Hand verpflichtet, daß dem Versicherungsnehmer jeder Versicherer für den 

Betrag haftet, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrag obliegt, der Versicherungsnehmer aber im ganzen nicht mehr als den 

Betrag des Schadens verlangen kann. 

(2) Die Versicherer sind nach Maßgabe der Beträge, deren Zahlung ihnen dem Versicherungsnehmer gegenüber vertragsmäßig 

obliegt, untereinander zum Ersatz verpflichtet. Ist auf eine der Versicherungen ausländisches Recht anzuwenden, so kann der 

Versicherer, für den das ausländische Recht gilt, vom anderen Versicherer nur dann Ersatz verlangen, wenn er selbst nach dem 

für ihn maßgebenden Recht zum Ersatz verpflichtet ist. 

(3) Hat der Versicherungsnehmer eine Doppelversicherung in der Absicht genommen, sich dadurch einen rechtswidrigen 

Vermögensvorteil zu verschaffen, so ist jeder in dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. 

 

§ 60. (1) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch welchen die Doppelversicherung entstanden ist, ohne Kenntnis von 

dem Entstehen der Doppelversicherung abgeschlossen, so kann er verlangen, daß der später abgeschlossenen Vertrag 

aufgehoben oder die Versicherungssumme, unter verhältnismäßiger Minderung der Prämie, auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, 

der durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. 

(2) Das gleiche gilt, wenn die Doppelversicherung dadurch entstanden ist, daß nach Abschluß der mehreren 

Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind jedoch in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge 

gleichzeitig oder im Einvernehmen der Versicherer abgeschlossen worden, so kann der Versicherungsnehmer nur die 

verhältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen. 

(3) Die Aufhebung oder Herababsetzung wird erst mit dem Ablauf der Versicherungsperiode wirksam, in der sie verlangt wird. 

Das Recht, die Aufhebung oder die Herabsetzung zu verlangen, erlischt, wenn der Versicherungsnehmer es nicht unverzüglich 

geltend macht, nachdem er von der Doppelversicherung Kenntnis erlangt hat. 

§ 61. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich 

oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeiführt. 

 

§ 62. (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, beim Eintritt des Versicherungsfalles nach Möglichkeit für die Abwendung und 

Minderung des Schadens zu sorgen und dabei die Weisungen des Versicherers zu befolgen; er hat, wenn die Umstände es 

gestatten, solche Weisungen einzuholen. Sind mehrere Versicherer beteiligt und haben diese entgegenstehende Weisungen 

gegeben, so hat der Versicherungsnehmer nach eigenem pflichtgemäßen Ermessen zu handeln. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer diese Verpflichtungen verletzt, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei, es 

sei denn, dass die Verletzung weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruht. Bei grobfahrlässiger Verletzung bleibt der 

Versicherer zur Leistung insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei gehöriger Erfüllung der Verpflichtungen 

nicht geringer gewesen wäre. 

 

§ 63. (1) Aufwendungen, die der Versicherungsnehmer gemäß § 62 macht, fallen, auch wenn sie erfolglos bleiben, dem 

Versicherer zur Last, soweit der Versicherungsnehmer sie den Umständen nach für geboten halten durfte. Der Versicherer hat 

Aufwendungen, die den von ihm gegebenen Weisungen gemäß gemacht worden sind, auch insoweit zu ersetzen, als sie 

zusammen mit der übrigen Entschädigung die Versicherungssumme übersteigen. Er hat den für die Aufwendungen erforderlichen 

Betrag auf Verlangen des Versicherungsnehmers vorzuschießen. 

(2) Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur nach dem in den §§ 56 und 57 bezeichneten Verhältnis zu ersetzen. 

 

§ 64. (1) Eine Vereinbarung, daß einzelne Voraussetzungen des Anspruchs aus der Versicherung oder die Höhe des Schadens 

in einem Schiedsgutachterverfahren durch Sachverständige festgestellt werden sollen, ist nur wirksam, wenn vorgesehen ist, daß 

der Sachverständige oder die Sachverständigen von einem unbeteiligten Dritten oder jeweils in gleicher Anzahl vom Versicherer 
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und vom Versicherungsnehmer namhaft gemacht werden, wobei vorgesehen werden kann, daß diese Sachverständigen oder ein 

unbeteiligter Dritter einen Vorsitzenden zu bestimmen haben. 

(2) Die von dem oder den Sachverständigen getroffene Feststellung ist nicht verbindlich, wenn sie offenbar von der wirklichen 

Sachlage erheblich abweicht. Die Feststellung erfolgt in diesem Fall durch Urteil. Das gleiche gilt, wenn die Sachverständigen die 

Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern. 

(3) Sind nach dem Vertrag die Sachverständigen vom Gericht zu bestellen, so ist für die Bestellung das Bezirksgericht zuständig, 

in dessen Sprengel der Schaden entstanden ist. Durch eine ausdrückliche Vereinbarung der Beteiligten kann die Zuständigkeit 

eines anderen Bezirksgerichtes begründet werden. Der Beschluß, durch den dem Antrag auf Bestellung der Sachverständigen 

stattgegeben wird, ist nicht anfechtbar. 

(4) Eine Vereinbarung, die von der Vorschrift des Abs. 1 Satz 1 abweicht, ist nichtig. 

 

§ 65. Der Versicherer kann sich auf eine Vereinbarung nicht berufen, nach der sich der Versicherungsnehmer bei den 

Verhandlungen zur Ermittlung und Feststellung des Schadens nicht durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen darf. 

 

§ 67. (1) Steht dem Versicherungsnehmer ein Schadenersatzanspruch gegen einen Dritten zu, so geht der Anspruch auf den 

Versicherer über, soweit dieser dem Versicherungsnehmer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 

Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Gibt der Versicherungsnehmer seinen Anspruch gegen den Dritten oder ein zur 

Sicherung des Anspruches dienendes Recht auf, so wird der Versicherer von seiner Ersatzpflicht insoweit frei, als er aus dem 

Anspruch oder dem Recht hätte Ersatz erlangen können.  

(2) Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsnehmers gegen einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden 

Familienangehörigen, so ist der Übergang ausgeschlossen; der Anspruch geht jedoch über, wenn der Angehörige den Schaden 

vorsätzlich verursacht hat. 

 

§ 68. (1) Besteht das versicherte Interesse beim Beginn der Versicherung nicht oder gelangt, falls die Versicherung für ein 

künftiges Unternehmen oder sonst für ein künftiges Interesse genommen ist, das Interesse nicht zur Entstehung, so ist der 

Versicherungsnehmer von der Verpflichtung zur Zahlung der Prämie frei; der Versicherer kann eine angemessene 

Geschäftsgebühr verlangen. 

(2) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, so gebührt dem Versicherer die Prämie, die er hätte 

erheben können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt beantragt worden wäre, in welchem der Versicherer vom 

Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt. 

 

(3) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung durch ein Kriegsereignis oder durch eine behördliche 

Maßnahme aus Anlaß eines Krieges weg oder ist der Wegfall des Interesses die unvermeidliche Folge eines Krieges, so gebührt 

dem Versicherer nur der Teil der Prämie, welcher der Dauer der Gefahrtragung entspricht. 

(4) In den Fällen der Abs. 2 und 3 sind die dem Versicherungsnehmer zurückzuerstattenden Prämienteile erst nach Kriegsende 

zu zahlen. 

 

§ 68a. Auf eine Vereinbarung, die von den Vorschriften des § 51 Abs. 1 und 2, des § 58 und der §§ 62, 67 und 68 zum Nachteil 

des Versicherungsnehmers abweicht, kann sich der Versicherer nicht berufen. 

 

§ 74. (1) Die Versicherung kann von demjenigen, welcher den Vertrag mit dem Versicherer abschließt, im eigenen Namen für 

einen anderen, mit oder ohne Benennung der Person des Versicherten, genommen werden (Versicherung für fremde Rechnung). 

(2) Wird die Versicherung für einen anderen genommen, so ist, auch wenn der andere benannt wird, im Zweifel anzunehmen, 

dass der Vertragschließende nicht als Vertreter, sondern im eigenen Namen für fremde Rechnung handelt. 

 

§ 75. (1) Bei der Versicherung für fremde Rechnung stehen die Rechte aus dem Versicherungsvertrag dem Versicherten zu. Die 

Übermittlung eines Versicherungsscheines kann jedoch nur der Versicherungsnehmer verlangen. 

(2) Der Versicherte kann ohne Zustimmung des Versicherungsnehmers über seine Rechte nur dann verfügen und diese Rechte 

nur dann gerichtlich geltend machen, wenn er im Besitz eines Versicherungsscheines ist. 

 

§ 76. (1) Der Versicherungsnehmer kann über die dem Versicherten aus dem Versicherungsvertrag zustehenden Rechte im 

eigenen Namen verfügen. 

(2) Ist ein Versicherungsschein ausgestellt, so ist der Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherten nur dann zur 

Annahme der Zahlung und zur Übertragung der Rechte des Versicherten befugt, wenn er im Besitz des Scheines ist. 

(3) Der Versicherer ist zur Zahlung an den Versicherungsnehmer nur verpflichtet, wenn dieser ihm gegenüber nachweist, dass 

der Versicherte seine Zustimmung zur Versicherung erteilt hat. 

 

§ 77. Der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, dem Versicherten oder, falls über das Vermögen des Versicherten ein 

Insolvenzverfahren eröffnet ist, dem Insolvenzverwalter beziehungsweise dem Treuhänder der Gläubiger den 

Versicherungsschein auszuliefern, bevor er wegen der ihm gegen den Versicherten in Bezug auf die versicherte Sache 

zustehenden Ansprüche befriedigt ist. Er kann sich für diese Ansprüche aus der Entschädigungsforderung gegen den Versicherer 

und nach der Einziehung der Forderung aus der Entschädigungssumme vor dem Versicherten und dessen Gläubigern 

befriedigen. 



 

Seite 14 von 14 
Kurzbedingungen Vereint Fassung Juni 2024 

 

 

§ 78. Soweit nach den Vorschriften dieses Bundesgesetzes die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von 

rechtlicher Bedeutung ist, kommt bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 

Versicherten in Betracht. 

 

§ 79. (1) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abgeschlossen worden ist 

oder eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht tunlich war. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag ohne Auftrag des Versicherten abgeschlossen und beim Abschluss das Fehlen 

des Auftrages dem Versicherer nicht angezeigt, so braucht dieser die Einwendung, dass der Vertrag ohne Wissen des 

Versicherten abgeschlossen worden ist, nicht gegen sich gelten zu lassen. 

 

§ 80 (1) Ergibt sich aus den Umständen nicht, dass die Versicherung für einen anderen genommen werden soll, so gilt sie als für 

eigene Rechnung genommen. 

(2) Ist die Versicherung für Rechnung „wen es angeht“ genommen oder ist sonst aus dem Vertrag zu entnehmen, dass unbestimmt 

gelassen werden soll, ob eigenes oder fremdes Interesse versichert ist, so sind die Vorschriften der §§ 75 bis 79 anzuwenden, 

wenn sich ergibt, dass fremdes Interesse versichert ist. 

 

§ 91. Bei der Gebäudeversicherung muß die im Falle einer nicht rechtzeitigen Zahlung der Prämie nach § 39 zu bestimmende 

Zahlungsfrist mindestens einen Monat betragen. 

 

§ 94. (1) Die Entschädigung ist nach Ablauf eines Monates seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit vier vom Hundert für das 

Jahr zu verzinsen, soweit nicht aus besonderen Gründen eine weitergehende Zinspflicht besteht. 

(2) Der Lauf der im Abs. 1 bezeichneten Frist ist gehemmt, solange infolge eines Verschuldens des Versicherungsnehmers der 

Schaden nicht festgesetzt werden kann. 
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